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Niederschrift 
 

über die 22. Sitzung der Gemeindevertretung Borgsum am Dienstag, dem 14.12.2021, im 
Taarepswoi 17c, Borgsum. 

Anwesend sind: Dauer der Sitzung: 20:00 Uhr -  Uhr 
 
 Gemeindevertreter 

Herr Norbert Nielsen Bürgermeister  
Herr Björn Flor   
Herr Torben Jacobs   
Herr Andreas Johannsen   
Herr Hauke Junge 1. stellv. Bürgermeister  
Herr Volker Martens   
Herr Brar Olufs 2. stellv. Bürgermeister  
Herr Ole Sieck ab TOP 6 
Herr Hans Uwe Thomsen   
 von der Verwaltung 

Frau Elisabeth Klepp-Brodersen   
 

Tagesordnung: 

 1 .  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 2 .  Anträge zur Tagesordnung 
 3 .  Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung und Beschlussfassung von Tagesord-

nungspunkten 
 4 .  Einwendungen gegen die Niederschrift über die 21. Sitzung (öffentlicher Teil) 
 5 .  Einwohnerfragestunde 
 6 .  Bericht des Bürgermeisters 
 7 .  Bericht der Ausschussvorsitzenden 
 8 .  Erlass einer Satzung über die Erhebung von Zweitwohnungssteuer 

hier: 1. Nachtragssatzung 
Vorlage: Borg/000123/1 

 9 .  Gründung der "Inselenergie Föhr-Amrum GmbH“ als Tochtergesellschaft der Inselwerke Föhr-
Amrum GmbH 
Vorlage: Borg/000132 

 10 .  Zustimmung zur Wahl des Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Borgsum-Witsum 
Vorlage: Borg/000133 

 
 1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Be-

schlussfähigkeit 

  
Bgm. Nielsen stellt die ordnungsgemäße Einladung, die Anwesenheit und die Be-
schlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung. 
 

 2. Anträge zur Tagesordnung 

  
Bgm. Nielsen informiert, dass der TOP 13 gestrichen werden könne, da notwendige 
Unterlage nicht vorlägen. Die Mitglieder der Gemeindevertretung sind mit dem Vorge-
hen einverstanden. 
 

 3. Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung und Beschlussfassung von 
Tagesordnungspunkten 
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Da überwiegende Belange des öffentlichen Wohls sowie berechtigte Interessen Einzel-
ner es erforderlich machen, sprechen sich die Gemeindevertreter einstimmig dafür aus, 
abweichend von der Einladung die Tagesordnungspunkte 11 bis 15 nichtöffentlich zu 
beraten. 
 
Der anwesende Herr Sven Martens wird gebeten, zu TOP 11 als Gast an der Sitzung 
teilzunehmen. 
 

 4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die 21. Sitzung (öffentlicher Teil) 

  
Es werden keine Einwände gegen die Niederschrift über die 21. Sitzung der Gemeinde-
vertretung (öffentlicher Teil) vorgebracht. 
 

 5. Einwohnerfragestunde 

  
Es werden keine Fragen gestellt. 
 

 6. Bericht des Bürgermeisters 

  
Bgm. Nielsen berichtet von der Vorstandsumbesetzung bei Otterbankin. 
 
Es werden gemeinsam folgende Termine 2021/2022 festgelegt bzw. bekanntgegeben: 
 

 17.12.21, 17 Uhr Weihnachtsmann an der Dorfhalle 

 15.01.22 Feuerwehrball 

 29.01.22, 9.30 Uhr Bäume sägen 

 12.02.22, Jugendfeuerwehrball 

 26.02.22 Boßeln 

 05.03.22 Dorfabend 
 02.04.22 Dorfreinigung 

 11.04.- Ende Oktober 22 Adventure Golf 

 28.05.22 125 Jahr Feier 

 03.06.22 Platzkonzert 

 Ab 15.07.22 Maislabyrinth 

 15.07.22 Sommerfest 

 23.07.22 Weinfest 
 23.09.22 Platzkonzert mit Laternelaufen 

 29.10.22 Skat- und Knobelturnier 

 16.12.22 Weihnachtsmann 

 14.01.23 Feuerwehrball 
 
 

 7. Bericht der Ausschussvorsitzenden 
  

Es werden keine Berichte abgegeben. 
 

 8. Erlass einer Satzung über die Erhebung von Zweitwohnungssteuer 
hier: 1. Nachtragssatzung 
Vorlage: Borg/000123/1 

  
Bgm. Nielsen berichtet anhand der Vorlage. 
 
Sachdarstellung mit Begründung: 
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Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsge-
richts (Beschluss vom 09.11.2021) ist es zwingend erforderlich eine Nachtragssatzung 
zu erlassen.  
 
Die Zweitwohnungssteuersatzung der Gemeinde Borgsum hat bei der Bestimmung der 
Steuerpflicht den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 11.10.2005 – 1 BvR 
1232/00 und 1 BvR 2627/03 – nicht berücksichtigt. Darin hat das Bundesverfassungs-
gericht entschieden, dass die Erhebung der Zweitwohnungssteuer auf die Innehabung 
von Erwerbszweitwohnungen durch Verheiratete eine gegen Art. 6 Abs. 1 Grundgesetz 
verstoßende Diskriminierung der Ehe darstelle mit der Folge, dass die Satzungsrege-
lung für nichtig zu erklären sei. 
 
Die Ungültigkeit eines Teils einer Satzungsbestimmung hat nach der Rechtsprechung 
nur dann nicht deren Gesamtnichtigkeit zur Folge, wenn die Restbestimmung auch oh-
ne den nichtigen Teil sinnvoll bleibt und mit Sicherheit anzunehmen ist, dass sie auch 
ohne diesen erlassen worden wäre. Die Steuerpflicht (Steuerschuldner) zählt zu den 
Mindestangaben nach dem kommunalen Abgabengesetz, weswegen die Satzung im 
Übrigen dann nicht aufrechterhalten werden könne. 
 
In der anliegenden Nachtragssatzung ist die Ausnahme aufgenommen. Die Änderung 
tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig mit neun Ja-Stimmen 
 
Beschluss: 

 
Die Gemeindevertretung stimmt der 1. Nachtragssatzung zur Zweitwohnungssteuersat-
zung zu. 
 

 9. Gründung der "Inselenergie Föhr-Amrum GmbH“ als Tochtergesellschaft der In-
selwerke Föhr-Amrum GmbH 
Vorlage: Borg/000132 

  
Beschluss: 
 

1. Die Gemeinde Borgsum beschließt die mittelbare Beteiligung an der Gründung der 
„Inselenergie Föhr-Amrum GmbH“ durch die Inselwerke Föhr-Amrum GmbH auf der 
Grundlage des als Anlage 1 beigefügten Gesellschaftsvertrags und der als Anlage 2 
beigefügten Gesellschaftervereinbarung. Die Inselwerke Föhr-Amrum GmbH soll 
sich als Mehrheitsgesellschafterin mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 20.000,- 
EUR (80 %) an der „Inselenergie Föhr-Amrum GmbH“ beteiligen. 

 
2. Der Vertreter der Gemeinde Borgsum in der Gesellschafterversammlung der Insel-

werke Föhr-Amrum GmbH wird ermächtigt und angewiesen, im Rahmen einer Ge-
sellschafterversammlung der Inselwerke Föhr-Amrum GmbH der Beteiligung an der 
Gründung der „Inselenergie Föhr-Amrum GmbH“ auf der Grundlage des als Anlage 
1 beigefügten Gesellschaftsvertrags und der als Anlage 2 beigefügten Gesellschaf-
tervereinbarung zuzustimmen. 

 
3. Soweit die Kommunalaufsicht im Rahmen des Anzeigeverfahrens des Amtes Föhr-

Amrum Anpassungen an dem Gesellschaftsvertrag oder der Gesellschafterverein-
barung fordert, gilt der Beschluss nach Ziffer 1 und die Ermächtigung bzw. Weisung 
nach Ziffer 2 auch für einen entsprechend angepassten Gesellschaftsvertrag oder 
eine entsprechend angepasste Gesellschaftervereinbarung. Unwesentliche Ände-
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rungen, insbesondere redaktioneller Art, dürfen ebenfalls vorgenommen werden. Bei 
wesentlichen Änderungen ist die Gemeindevertretung jedoch vor der Gründung der 
„Inselenergie Föhr-Amrum GmbH“ erneut zu befassen. 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig mit neun Ja-Stimmen 
 
Bgm. Nielsen erläutert anhand der Vorlage. 
 
Sachdarstellung mit Begründung: 
 

Das Amt Föhr-Amrum, die Stadt Wyk auf Föhr sowie die Gemeinden der Inseln Föhr 
und Amrum haben mit Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2020 die Inselwerke Föhr-
Amrum GmbH gegründet. 
 
Zum Zweck einer klimafreundlichen Wärmeversorgung und Stromerzeugung sowie des 
Stromvertriebs auf den Inseln Föhr und Amrum beabsichtigen die Inselwerke Föhr-
Amrum GmbH zusammen mit der DSK Energie GmbH die Gründung einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung unter der Firma „Inselenergie Föhr-Amrum GmbH“. Ein mögli-
ches weiteres Geschäftsfeld dieser neu zu gründenden Gesellschaft soll die Koordinie-
rung und ggf. auch Umsetzung klimafreundlicher insularer Mobilitätskonzepte sein.  
 
Die Inselwerke Föhr-Amrum GmbH soll mit einem Geschäftsanteil von 80 % Mehrheits-
gesellschafterin, die DSK Energie GmbH mit einem Geschäftsanteil von 20 % Minder-
heitsgesellschafterin werden.  
 
Die Inselwerke Föhr-Amrum GmbH und die DSK Energie GmbH haben den als Anlage 
1 beigefügten Entwurf eines Gesellschaftsvertrags sowie den als Anlage 2 beigefügten 
Entwurf einer Gesellschaftervereinbarung miteinander abgestimmt.  
 
Das Amt Föhr-Amrum ist aufgrund seiner Beteiligung von 51 % an der Inselwerke Föhr-
Amrum GmbH verpflichtet, die beabsichtigte mittelbare Beteiligung an der „Inselenergie 
Föhr-Amrum GmbH“ vorab bei der Kommunalaufsicht anzuzeigen (§§ 108 GO, 18 Abs. 
1 AO). Für die Stadt Wyk auf Föhr und die Gemeinden der Inseln Föhr und Amrum ist 
ein eigenes Anzeigeverfahren gemäß § 108 GO nicht erforderlich, da sie nicht mit mehr 
als 25 % an der Inselwerke Föhr-Amrum GmbH beteiligt sind (§ 108 Abs. 2 GO).  
 
Das Amt Föhr-Amrum hat der Kommunalaufsicht den als Anlage 1 beigefügten Entwurf 
des Gesellschaftsvertrags sowie den als Anlage 2 beigefügten Entwurf der Gesellschaf-
tervereinbarung sowie weitere Unterlagen zur Gesellschaftsgründung am 25.10.2021 im 
Rahmen der Vorab-Anzeige gemäß § 108 Abs. 1 Satz 1 GO übersandt. 
 
Die Voraussetzungen für die mittelbare Beteiligung an der Gründung der „Inselenergie 
Föhr-Amrum GmbH“ gemäß §§ 101, 102 GO liegen vor. Es wird insoweit auf die 
„Checkliste“ zum gemeindewirtschaftlichen Prüfprogramm (Anlage 3) sowie den Abwä-
gungsbericht gemäß § 102 Abs. 1 Satz 2 GO (Anlage 4) verwiesen. Beide Dokumente 
hat das Amt Föhr-Amrum im Rahmen seiner Anzeige ebenfalls der Kommunalaufsicht 
vorgelegt. Eine Rückmeldung der Kommunalaufsicht gegenüber dem Amt Föhr-Amrum 
steht noch aus. 
 

 10. Zustimmung zur Wahl des Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Borgsum-
Witsum 
Vorlage: Borg/000133 

  
Bgm. Nielsen berichtet anhand der Vorlage. 
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Sachdarstellung mit Begründung: 
In der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Borgsum-Witsum am 
06.11.2021 wurde Herr Sven Martens für die Dauer von sechs Jahren zum Wehrführer 
gewählt. Herr Martens erfüllt die brandschutzrechtlichen Voraussetzungen für das Amt 
des Gemeindewehrführers.  
 
Gemäß § 11 Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz  und die Hilfeleistungen der 
Feuerwehren (Brandschutzgesetz – BrSchG) vom 10.02.1996 bedarf die Wahl eines 
Gemeindewehrführers der Zustimmung der Gemeindevertretung. Der Gewählte ist au-
ßerdem durch die Aushändigung einer Urkunde für die Dauer von sechs Jahren zum 
Ehrenbeamten der Gemeinde Borgsum zu ernennen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig mit 9 Ja-Stimmen 
 
Beschluss: 

Der Wahl von Sven Martens zum Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Borgsum-
Witsum sowie seiner Ernennung zum Ehrenbeamten der Gemeinde Borgsum für die 
Dauer von sechs Jahren wird gemäß § 11 Abs. 3 des Brandschutzgesetzes zuge-
stimmt. 
 
Bgm. Nielsen gratuliert dem anwesenden Herrn Sven Martens zu seiner Wahl und 
wünscht ihm gutes Gelingen bei der Ausübung seiner Tätigkeit. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Norbert Nielsen Elisabeth Klepp-Brodersen 
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